
                       Regeln für SWC-Jugendausfahrten 

 

1.) Vereinsmitgliedschaft ist obligatorisch. 
 

2.) Getränke werden gegen Kostenpauschale besorgt und bereitgestellt. 
(Bestimmung eines Getränkewartes, zentrale Lagerung) 
 

3.) Alkoholkonsum auf den Zimmern ist nicht gestattet. 
 

4.) Die Zimmer müssen sauber gehalten werden. 
 

5.) Nachtruhe wird vor Ort festgelegt. 
 

6.) Pünktlichkeit zu den Essenszeiten und zu anderen Terminen  wird erwartet. 
(Wochenplan wird ausgehängt.) 
 

Bei unangemessenem Verhalten erfolgt – bei minder schwerem Fehlverhalten nach 
erstmaliger Verwarnung - die Heimreise auf eigene Kosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand 15.4.2015 Ursula Breitkopf 


